
���������	
���
�
���	
� �
����
�
�
�
�
������
����

�
��� �

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GLIEDERUNG 
 
1. Rechtlicher Rahmen für die  

Sprachförderung in Tageseinrichtungen   
für Kinder in NRW 

2. Der Sprachbaum 
3. Definition des Wortes „Sprache“ 
4. Die pädagogischen Ziele der  

Sprachförderung 
5. Selbstbildungspotenziale der Kinder 
6. Pädagogische Praxis 
7. Literacy 
8. Literaturangabe 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sprachförderkonzept  des Elternverein Kippekausen e. V.                                   
 
 
„Man kann nicht nicht kommunizieren.“    Watzlawick 
 
„Ein Wort, das ein Kind nicht kennt, 
  ist ein Gedanke, den es nicht denken kann.“  Maier 
 
 
 
 
 

1. Rechtlicher Rahmen für die 
Sprachförderung in Tageseinrichtungen 
für Kinder in NRW  
 

 

Das „Kinderbildungsgesetz - KiBiz", das zum 1. August 2008 in Kraft getreten ist, und 
damit zusammenhängende Regelungen beschreiben im Zusammenhang mit der 
Sprachförderung folgende Aufgaben: 

 
• Sprachförderung für alle Kinder im Rahmen der Bildungs- und 

Erziehungsarbeit der Einrichtung auf der Grundlage eines träger- oder 
einrichtungsspezifischen pädagogischen Konzepts 

• Mitwirkung bei der Sprachstandsfeststellung zwei Jahre vor der 
Einschulung 

• Zusätzliche Sprachförderung bei den Kindern, die „nicht in altersgemäß 
üblichem Umfang über deutsche Sprachkenntnisse" verfügen. 

Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern 
(Kinderbildungsgesetz - KiBiz) 

§ 13: Grundsätze der Bildungs- und Erziehungsarbeit 
(1) Tageseinrichtungen führen die Bildung, Erziehung und Betreuung nach 
einem eigenen träger- oder einrichtungsspezifischen pädagogischen Konzept 
durch. 
 
(2) Die Bildungs- und Erziehungsarbeit zielt darauf ab, das Kind unter 
Beachtung der in Artikel 7 der Landesverfassung des Landes Nordrhein-
Westfalen' genannten Grundsätze in seiner Entwicklung zu einer eigenständigen 
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern, es zu 



Verantwortungsbereitschaft, Gemeinsinn und Toleranz zu befähigen, seine 
interkulturelle Kompetenz zu stärken, die Herausbildung kultureller Fähigkeiten 
zu ermöglichen und die Aneignung von Wissen und Fertigkeiten in allen 
Entwicklungsbereichen zu unterstützen. 
 
(3) Die Einrichtungen haben ihre Bildungskonzepte so zu gestalten, dass die 
individuelle Bildungsförderung die unterschiedlichen Lebenslagen der Kinder 
und ihrer Eltern berücksichtigt und unabhängig von der sozialen Situation der 
Kinder sichergestellt ist. Die Einrichtungen sollen die Eltern über die Ergebnisse 
der Bildungsförderung regelmäßig unterrichten. 
 
(4) Die Kinder wirken bei der Gestaltung des Alltags in der 
Kindertageseinrichtung ihrem Alter und ihren Bedürfnissen entsprechend mit. 
 
(5) Die Entwicklung des Kindes soll beobachtet und regelmäßig dokumentiert 
werden. Die Bildungsdokumentation setzt die schriftliche Zustimmung der 
Eltern voraus. 
 
(6) Zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages gehört die 
kontinuierliche Förderung der Sprachentwicklung des Kindes im Sinne des § 22 
Abs. 3 SGB VIII". Das pädagogische Konzept nach Absatz 1 muss 
Ausführungen zur Sprachförderung enthalten. Verfügt ein Kind nicht in 
altersgemäß üblichem Umfang über deutsche Sprachkenntnisse, hat die 
Tageseinrichtung dafür Sorge zu tragen, dass es eine zusätzliche 
Sprachförderung erhält. Soweit ein Kind an zusätzlichen 
Sprachfördermaßnahmen in der Tageseinrichtung teilnimmt, hat die 
Tageseinrichtung auf Wunsch der Eltern die Teilnahme zu bescheinigen. 

 

 

 

 

 

 

 



Verfassung für das Land 
Nordrhein-Westfalen 
Artikel 7  
 
(1) Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Würde des Menschen und 
Bereitschaft zum sozialen Handeln zu wecken, ist vornehmstes Ziel der 
Erziehung. 
(2) Die Jugend soll erzogen werden im Geiste der Menschlichkeit, der 
Demokratie und der Freiheit, zur Duldsamkeit und zur Achtung vor der 
Überzeugung des anderen, zur Verantwortung für Tiere und die Erhaltung 
der natürlichen Lebensgrundlagen, in Liebe zu Volk und Heimat, zur 
Völkergemeinschaft und Friedensgesinnung. 

 SGB VIII § 22 Grundsätze der Förderung 
(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und 

bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des 
Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung 
soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, 
der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes 
orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. 

 
 
 
 

§ 14: Zusammenarbeit mit der Grundschule 
 

(3) Zur Durchführung der Feststellung des Sprachstandes nach § 36 Abs. 2 
Schulgesetz'" erhebt der Träger der Tageseinrichtung bei den Eltern, deren 
Kinder zur Teilnahme an der 
Sprachstandsfeststellung verpflichtet sind, die folgenden Daten und übermittelt 
sie an das 
zuständige Schulamt: 

1. Name und Vorname des Kindes 
2. Geburtsdatum 
3. Geschlecht 
4. Familiensprache 
5. Aufnahmedatum in der Kindertageseinrichtung 
6. Namen, Vornamen und Anschriften der Eltern. 
Soweit Kinder im Rahmen der Pflichten nach § 36 Abs. 2 Schulgesetz in einer 
Kindertageseinrichtung zusätzlich sprachlich gefördert werden, ist der Träger 
der Einrichtung verpflichtet, Angaben über die Teilnahme der Kinder an dieser 
zusätzlichen Sprachförderung dem zuständigen Schulamt mitzuteilen. 

 

 

 



§ 16: Familienzentren 
 
(1) Familienzentren sind Kindertageseinrichtungen, die über die 

Aufgaben nach diesem Gesetz hinaus insbesondere 
1. Beratungs- und Hilfsangebote für Eltern und Familien bündeln und 

miteinander vernetzen, 
2. Hilfe und Unterstützung bei der Vermittlung von Tagesmüttern und -Vätern 

und zu deren Beratung oder Qualifizierung bieten, 
3. die Betreuung von unter dreijährigen Kindern und Kindergartenkindern 

außerhalb üblicher Öffnungszeiten von Kindertageseinrichtungen 
gewährleisten oder vermitteln, 

4. Sprachförderung für Kinder und ihre Familien anbieten, die über § 13 Abs. 5 
hinausgeht; insbesondere sind dies Sprachfördermaßnahmen für Kinder im 
Alter zwischen vie Jahren und Schuleintritt mit zusätzlichem 
Sprachförderbedarf, die keine Kindertageseinrichtung besuchen und die ein 
Gütesiegel "Familienzentrum NRW" haben. 

§ 21: Landeszuschuss für Kindertageseinrichtungen 
 

(2) Für jedes Kind, das aufgrund des § 36 Abs. 2 Schulgesetz eine 
zusätzliche Sprachförderung erhält, gewährt das Land dem Jugendamt 
bis zum Schuleintritt des Kindes einen zusätzlichen Zuschuss in Höhe 
von 340 EUR pro Kindergartenjahr. Voraussetzung ist, dass das 
Jugendamt den Zuschuss an die Träger der Einrichtungen seines 
Bezirks weiterleitet. Die Feststellung der Daten zur Sprachförderung 
wird im Einvernehmen mit dem Ministerium für Schule und 
Weiterbildung vorgenommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen  
(Schulgesetz NRW- SchuIG)  

 
§ 36: Vorschulische Beratung und Förderung, Festste llung des 
Sprachstandes  
 
(1) Der Schulträger lädt gemeinsam mit den Leiterinnen und Leitern der 

Tageseinrichtungen für Kinder und der Grundschulen die Eltern, deren Kinder 
in zwei Jahren eingeschult werden, zu einer Informationsveranstaltung ein, in 
der die Eltern über vorschulische Fördermöglichkeiten beraten werden. 
(2) Das Schulamt stellt zwei Jahre vor der Einschulung fest, ob die 

Sprachentwicklung der Kinder altersgemäß ist und ob sie die deutsche Sprache 
hinreichend beherrschen. Ist dies nicht der Fall und wird ein Kind nicht in einer 
Tageseinrichtung für Kinder sprachlich gefördert, soll das Schulamt das Kind 
verpflichten, an einem vorschulischen Sprachförderkurs teilzunehmen. 
Hierdurch soll gewährleistet werden, dass jedes 
Kind vom Beginn des Schulbesuchs an dem Unterricht folgen und sich daran 
beteiligen kann. Die Schulen sind verpflichtet, das Schulamt bei der 
Durchführung der Sprachstandsfeststellung zu unterstützen; hierbei ist auch eine 
Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten und der Jugendhilfe anzustreben. 
(3) Bei der Anmeldung zur Grundschule stellt die Schule fest, ob die Kinder 

die deutsche Sprache hinreichend beherrschen, um im Unterricht mitarbeiten zu 
können. Die Schule soll Kinder ohne die erforderlichen Sprachkenntnisse zum 
Besuch eines vorschulischen Sprachförderkurses verpflichten, soweit sie nicht 
bereits in einer Tageseinrichtung für Kinder entsprechend gefördert werden. 
Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Der Sprachbaum 
 
 
 
 

 



3. Definition des Wortes „Sprache“ 
 
Sprache ist nicht nur das gesprochene Wort, sie ist ein Mittel zur Verständigung. 
Verständigung geschieht mit allen 5 Sinnen. 
 
Sprache ist Bewegung, Motorik, Fühlen, Begreifen. 
 
Sprache ist Akustik, ohne gesundes Gehör nur eingeschränkt möglich. 
 
Sprache ist visuell, man sieht, was andere denken und versteht aus Gesten und 
Mimik oft mehr als aus den gesprochenen Worten. 
Durch visuelle Anreize wird das gesprochene Wort anschaulicher und 
verständlicher (Bilder). 
 
Sprache ist unabhängig von Zeit und Raum. 
 
Sprache lenkt die Aufmerksamkeit. 
 
Sprache erklärt die Welt. 
 
Sprache strukturiert das Denken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Die pädagogische Ziele der Sprachförderung 
 
Die ersten Grundlagen zum Sprachverständnis eines Kindes legen die engsten 
Bezugspersonen, meist die Eltern. 
Sie gehen auf die Bedürfnisse  ihres Kindes mit allen Sinnen ein und 
ermöglichen so die erste Verständigung. 
Auf diese ersten Erfahrungen  des Kindes basiert jegliche Weiterentwicklung 
der Kommunikation. 
 
Der Kindergarten versucht die Individualität des einzelnen Kindes zu 
berücksichtigen, seine Schwächen zu schwächen, um seine Stärken zu stärken. 
 
Gerade im Hinblick auf die Grundschulzeit ist ein ausgeprägter Wortschatz für 
einen gelungenen Schulstart unabdinglich.  
Seit 2007 führt das Land für die Kinder zwei Jahre vor der Einschulung mit 
Hilfe des Kindergartens, eine Sprachstandserhebung durch (DELFIN 4). 
Defizite können so frühzeitig erkannt werden und somit eine gezielte 
Sprachförderung Einzelner im Kindergarten ermöglicht. 
Unsere bisherige Erfahrung mit diesen Testverfahren ist sehr positiv, keines 
unserer Kinder wurde in die zweite Verfahrensstufe in der Schule eingeladen. 
 
Sprachförderung im Alltag heißt anregen zum Sprechen. Dies bedeutet, dass 
man den Kindern Anreize zur differenzierten Wahrnehmung der Umgebung und 
von sich selbst geben muss, damit man ihre Selbstbildungspotentiale anregt und 
ihnen so den Weg zum Erkennen, Verstehen, sich Ausdrücken erleichtert. 
(siehe Selbstbildungspotential) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Selbstbildungspotenziale der Kinder 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



6. Pädagogische Praxis  
 
Sprachförderung im Kindergartenalltag beginnt bei uns mit: 
 
 
- Dem Erzieher als sprachlichem Vorbild 
- Den Kindern mit echtem Interesse und mit Aufmerksamkeit zuhören. 
- Sie ausreden lassen, ihnen Zeit geben, Wörter zu finden und auszusprechen. 
- Der Inhalt der Botschaft ist wichtig, nicht die Form. Mit echtem Interesse am 

Inhalt, wird die Sprechfreude des Kindes erhalten. Dagegen kommt durch die 
Korrektur der grammatischen Form die Sprechfreude zum Erliegen. 

- Nicht die richtige Form eines Wortes oder Satzes nachsprechen lassen, 
sondern die Äußerung des Kindes in der grammatikalischen richtigen Form 
wiederholen.  Beispiel: Kind: Ich habe eine Lied gesingt.  Erzieher.: Welches 
Lied hast du denn gesungen? 

- Sprechanlässe schaffen, indem man sich an den Stärken, den Interessen und 
den Bedürfnissen des Kindes orientiert, indem man das Kind beobachtet, bei 
den Eltern nachfragt, was es besonders interessiert und erlebt hat-. 

- Das eigene Handeln mit Sprache begleiten: Beispiel : Ich bürste dir die 
Haare.(während die Erzieherin dem Kind gerade die Haare bürstet) 

- Kinder nicht übertönen, wenn der Geräuschspegel  in der Gruppe steigt. 
- In vollständigen grammatikalisch richtigen und je nach Sprachniveau des 

Kindes in kurzen Sätzen sprechen. 
- Einfache Wörter auswählen, die die Kinder leicht wieder erkennen können, 

möglichst im Team einheitliche Begriffe für Alltagsgegenstände benutzen. 
- Wörter langsam und deutlich aussprechen, nicht  „nuscheln“. 
- Offene Fragen stellen, die die Kinder dazu ermuntern, mehr als nur „ja“ oder 

„nein“ zu sagen. 
 
 
- Sprachförderung wird unterstützt, durch eine vorbereitete Umgebung. 
- Die Raumaufteilung in verschiedene Spielecken regt Rollenspiele an. 
- Unterschiedliche Spielmaterialien regen zu fantasievollen, kommunikativen 

Spielen mit Freuden an. 
- Kreative Aktionen z. B. Papier, Schere und Kleber unterstützen durch die 

Freude am Gestalten, die Lust das eigene Schaffen zu erklären und sich 
mitzuteilen. 

- Bei Sing-, Kreis-, Fingerspielen erleben die Kinder Spaß mit Worten und 
Sprache. 

- In der Leseecke wird den Kindern die Möglichkeit für vielfältige visuelle und 
auditive Eindrücke gegeben.  

- Das Interesse an Schrift und Sprache (Literacy) kann man durch einen 
positiven Umgang mit Büchern und Schrift herausfordern. Geschichten 
werden den Kindern mit einer dialogorientierten Bilderbuchbetrachtung 



vorgelesen, dabei sind für die Kinder Wiederholungen der 
Lieblingsgeschichten wichtig und reizvoll- denn dann kann das Kind sie auch 
anderen Kindern „vorlesen“. Text- und Sinnverständnis setzt eigene 
Erfahrungen und sprachliche Abstraktionsfähigkeit voraus. (siehe Blatt: 
Literacy) 

- Einmal wöchentlich bieten wir mit Hilfe einer bilingualen Studentin für alle 
Kinder „English for Kids“ an. Es werden Spiele, Bilderbücher, Lieder und 
Alltagssituationen in englischer Sprache gespielt.  

- Im Turnraum finden die Kinder viel Platz für kommunikative Absprachen 
und motorische Erfahrungen. Beim Tanzen und Bewegen nach Musik 
können die Kinder Texte mitsingen und in Rhythmik umsetzen. 

- Im Außengelände gibt es unzählige Möglichkeiten sich sein eigenes Bild von 
der Welt zu machen. Gemeinsame Projekte (Buddeln bis Australien im 
Sandkasten, Wasserwelten erschaffen, Bobbycarrennen organisieren, Kochen 
und Backen an der Küche etc.) fordern kommunikative Fähigkeiten der 
Kinder immer wieder heraus. 

- Das Spiel im Wald, ohne vorgefertigte Spielzeuge stellt für die 
Kommunikationsfähigkeit der Kinder eine besondere Herausforderung dar. 
Spielsituationen und Spielgegenstände müssen immer wieder neu definiert 
werden. Der Spielpartner und nicht ein begehrtes Spielzeug steht im 
Vordergrund. 
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7. Literacy 

Interesse an Schrift und Sprache (an-)erkennen und herausfordern 
(Literacy)  

1. Was bedeutet „Literacy" 
Für den Begriff „Literacy" gibt es kein vergleichbares deutsches Wort, das der 
vielschichtigen Bedeutung dieses Begriffs gerecht wird. Zusammengefasst geht 
es um die Fähigkeit lesen und schreiben zu können, wobei Literacy nach der 
Qualität dieser Fähigkeiten fragt: Also um den Umgang mit schriftlichen 
Texten, um Erzähl- und Schreibfreude, literarische Bildung und um die Freude 
an Büchern. Winner schlägt den Begriff der „Schriftsprachkultur" vor. 
„Es geht nicht darum, dass Kinder früher lesen und schreiben lernen, sondern 
früher in Kontakt mit Büchern und Schrift kommen und ganz selbstverständlich 
und beiläufig in eine Schriftsprachkultur hineinwachsen" (Winner 2007, S. 116). 

 

2. Bildungsbereich Sprache in der Bildungsvereinbarung - die Potenziale 
des Kindes 
erkennen und herausfordern 

Im Rahmen der Bildungsvereinbarung in Nordrhein-Westfalen ist die 
Sprachentwicklung und -förderung fest verankert. Auch im Bildungsbereich 
Sprache geht es darum, die Selbstbildungs-Potenziale der Kinder als Grundlage 
der sprachlichen Weiterentwicklung zu erkennen und herauszufordern. Zur 
Entwicklung von Literacy-Kompetenzen sind die Kinder auf Selbstbildungs-
Potenziale angewiesen, die ihnen ab der Geburt zu Verfügung stehen 
und die sie zunehmend ausdifferenzieren. Dazu zählen die Differenzierung der 
Wahrnehmung, Innere Verarbeitung, Soziale Beziehungen und Beziehungen zur 
sachlichen Umwelt, Umgang mit Komplexität und Forschendes Lernen (vgl. 
Arbeitsgruppe Professionalisierung frühkindlicher Bildung 2005). 

3. Literacy in den ersten Lebensjahren 
• Welche Bedeutung Schrift und Bücher für die Kinder haben, hängt in erster 
Linie von der Modellwirkung des Erwachsenen ab. 
• Kinder suchen nach Bedeutungen über die Beziehungen und den Emotionen, 
die sie in einer Situation erleben. 
• D.h.: Je positiver die Kinder in ihrer Umwelt den Umgang mit Büchern und 
Schrift erleben, desto eher werden sie auch ein Interesse haben herauszufinden, 
was es mit diesen Gegenständen auf sich hat, die man auf- und zuklappen kann. 

 

 

 

 



Rolle der Bezugspersonen (Eltern, Erzieher/Innen etc.) 
 

A. (Spiel-) Materialien zur Verfügung stellen 
•  Es sind zunächst die Bezugspersonen, die für das Kleinkind entscheiden, 

was bedeutsam sein soll, da sie in den ersten Lebensjahren Spielmaterialien 
für das Kind auswählen. Sie sind der Fundus, aus dem das Kind dann selbst 
auswählt, was es interessiert. 

•  Wie viel Schriftzeichen, Zahlen und Symbole findet das Kind in seiner 
Umgebung? 

•  Ab wann werden Zahlen und Buchstaben an die Kinder herangetragen? 
•  Sind Bücher im Umfeld des Kindes sichtbar? 
•  Werden die Bücher dem Kind weggenommen, wenn es scheinbar 

„Unsinniges" damit macht? (z.B. damit etwas bauen, sie hin und 
herschieben, sie schütteln etc.) 

B. Haltung der Bezugspersonen zu Büchern und Schrift 
•  Welche Emotionen zeigen die Bezugspersonen, wenn sie in Kontakt mit 

Büchern und Schrift kommen? 
 •   Welche Reaktionen zeigen die Erwachsenen im näheren Umfeld des 

Kindes meistens, wenn sie bspw. einen Brief öffnen? 
•  Machen die Eltern jedes Mal ein sorgenvolles Gesicht, wenn sie in die 

Zeitung schauen? 
•  Erlebt das Kind, dass die Bezugspersonen selbst Briefe schreiben? 
•  Wie oft kommt noch eine handgeschriebene Postkarte oder ein Brief ins 

Haus, über den die Eltern oder Erzieher/-innen sich freuen? 
•  Wie viel Schrift kommt in unserem Alltag vor? 

C. Beteiligung der Kinder 
•  In wieweit beteilige ich die Kinder am Schriftverkehr? 

• Gemeinsam Rezepte lesen 
• Rezepte austeilen, auch wenn die Kinder noch nicht lesen können. 
• Kopien der Noten austeilen (nicht nur die Erzieherin hält das wichtige 

Papier in der Hand!!) 
•  Kinder spielen selbst Schreiben. 
•  Einkaufszettel schreiben 
•  „Unfallprotokolle" schreiben - als Ritual, wenn Kinder z.B. hingefallen 

sind. 
•  Interessen der Kinder und ihre Fragen schriftlich festhalten. 
• Die Geschichten der Kinder aufschreiben. 

•  Können die Kinder ihre Bücher selbst auswählen? 
• Wie oft gehen wir zur Bibliothek? 
• Können wir eine eigene Bibliothek aufmachen? 

•  Gibt es Bücher, die Kinder dabei unterstützen Bedeutungen von Buchstaben 
selbst zu erfassen? 



4. Systematische Sprachförderung im Alltag 
 
1. Den gesamten Alltag sprachfördernd gestalten, auch in Bezug auf den 

Umgang mit Schrift und Büchern, z.B. 
• Sich selbst als Sprachvorbild anbieten, reflektieren und weiterentwickeln 
• Gespräche mit den Kindern suchen in Situationen, in denen sie sprechfreudig    

sind 
• Wiederholungsmöglichkeiten im Bereich des Wortschatzes durch den Tag 
 hindurch gezielt anbieten (durch Nachfragen, Auswahl von Materialien, 
 Spielangebote, Lieder Reime etc.) 

 

2. Beobachtung und Dokumentation als Grundlage 
• Wobei zeigt sich das Kind besonders engagiert, worüber möchte es sich 

mitteilen, worüber und an wen einen Brief oder eine Notiz schreiben? 
• Wie ist sein persönlicher Zugang zu Schrift, Symbolen und zum Erzählen? 
• Wo zeigt es Schrift (im Sandkasten, beim Kritzeln in der Erde, auf Papier etc.) 

3. Gezielte Sprachförderung in Kleingruppen 
• Welche Kinder wähle ich aus? (z.B. Wer kann mit wem gut lernen? Wer wird 
sprechfreudiger, wenn er/sie seine Freundin/Freund dabei hat?) 
• Welches Thema wähle ich aus? (Grundlage: Beobachtung der Kinder) 
• Welche Methode wähle ich aus? (Grundlage: Beobachtung der Kinder) 
• Verbindung der Kleingruppenarbeit mit dem Alltag: 
Wiederholungserfahrungen ermöglichen 

Wichtig: Nicht für jedes Kind ist zu jeder Zeit die 
Kleingruppenarbeit die 
geeignete Form der Förderung. 

 

4. Integration der Sprachförderung in die Gesamtkonzeption 
• Sprachförderung und interkulturelle Erziehung 
• Sprachförderung in allen Bereichen der Kindertageseinrichtung u.a.: 

Zusammenarbeit mit Eltern; Raumgestaltung, Tagesablauf, 
Zusammenarbeit im Team, Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
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